
Stadt Bad Köstritz 

Bebauungsplan „Solarpark Heinrichshall“ 

 

Zusammenstellung der nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits aus den frühzeitigen Betei-

ligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 /§ 4 Abs. 1 BauGB vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-

men: 

- Landratsamt Greiz gem. Stellungnahme vom 26.07.2024 

- Thüringer Landesverwaltungsamt gem. Stellungnahme vom 19.07.2024 

- Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz gem. Stellungnahme vom 18.07.2024 

- Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum gem. Stellungnahme vom 17.07.2024  

- Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie gem. Stellungnahme vom 24.07.2024 

- Thüringer Forstamt Stadtroda gem. Stellungnahme vom 25.06.2024 

- Landesjagdverband e.V. gem. Stellungnahme vom 03.07.2024 

- Landesanglerverband Thüringen e.V. gem. Stellungnahme vom 04.07.2024 
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

www.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

IBAN: 

DE80820500003004444117 

BIC: 

HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren Da-
ten im Thüringer Landesverwaltungs-amt 
finden Sie im Internet unter: www.thuerin-
gen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

 

 

 

  

 
 

 

Ihr Zeichen: 

22413sv.docx 

 

Ihre Nachricht vom: 24.06.2024 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-340-4621/4231-1-

117885/2024 

 

Weimar 

19.07.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solarpark Hein-

richshall“ der Stadt Bad Köstritz, LK GRZ (Planstand: 27.05.2024) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2) 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

stellvertretender Referatsleiter 

(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

  

GÖL mbh 

Schlossberg 7  

07570 Weida 

 

per E-Mail 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 19.07.2024 zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solarpark Heinrichshall“ der Stadt 

Bad Köstritz (Unser Zeichen: 5090-340-4621/4231-1-117885/2024) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Mit dem vorgelegten Bebauungsplan soll auf einer ca. 6,5 ha großen Fläche im nord-

westlichen Anschluss an den Standort des Chemiewerkes Bad Köstritz die Errichtung 

einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) baurechtlich ermöglicht werden.  

 

Grundlage für die raumordnerischen Bewertung der Planung sind die Ziele und Grund-

sätze gemäß Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 

04.07.2014) und Regionalplan Ostthüringen (RP-OT, Bekanntgabe der Genehmigung 

im ThürStAnz 25/12 vom 18.06.2012). Der RP-OT wird derzeit neu aufgestellt. Insofern 

ist auch die Genehmigungsvorlage des neuen Regionalplans Ostthüringen (RP-OT-neu, 

Beschluss-Nr. PLV 30/01/24 vom 19.04.2024) zu berücksichtigen. 

 

Die Standortwahl wird in der Begründung zur parallel vorgelegten 1. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes für diesen Bereich näher erläutert. Diesbezüglich verweisen wir auf 

die dazu abgegebene Stellungnahme. 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen raumordnerischen Bedenken gegen die vorgelegte 

Planung. 

 

Hinweis: 

Der Änderungsbereich umfasst nur die Flurstück 373/8 und 373/14 (teilweise). Der be-

troffene, ca. 12 ha große Ackerlandfeldblock geht über diese Flurstücke hinaus und wird 

durch die vorgelegte Planung zerschnitten. Eine wirtschaftliche ackerbauliche Nutzung 

der verbleibenden Restflächen ist fraglich. Insofern sollte geprüft werden, ob diese Flä-

chen, insbesondere das nordwestliche Flurstück 362, in die Planung einbezogen werden 

können. 

 



Seite 3 von 6 

 

 

Anlage 2 zum Schreiben vom 19.07.2024 zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Solarpark Heinrichshall“ der Stadt 

Bad Köstritz (Unser Zeichen: 5090-340-4621/4231-1-117885/2024) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Im für o.g. Bebauungsplan maßgeblichen ca. 6,6 ha umfassenden Geltungsbereich 

enthält der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bad Köstritz überwiegend die 

Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft, an die im nordöstlichen Teilbereich 

die Darstellung einer kleinen Fläche für Wald angrenzt. Der südlich an den Geltungs-

bereich dicht bebaute und gewerblich genutzte Bereich „Heinrichshall“ wurde als In-

dustrie- und Gewerbegebiet dargestellt. 

 

Aus der Darstellung einer Fläche für die Landwirtschaft kann das im Bebauungsplan 

überwiegend festgesetzte Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlage“, das nach 

der Anlage der Begründung eine Flächengröße von ca. 6,58 aufweist, nicht entwickelt 

werden. Nur die im nordöstlichen Geltungsbereich beabsichtigte Festsetzung von 

zwei kleinen Flächen für Wald stimmen mit der hier im Flächennutzungsplan darge-

stellten Fläche für Wald überein. 

 
b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Es besteht die Möglichkeit, den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 

Abs. 3 BauGB zu ändern. Ein entsprechendes Änderungsverfahren ist nach der Be-

gründung, S. 7 beabsichtigt. Der Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungs-

plans, die das maßgebliche Plangebiet betrifft, liegt im Rahmen der Behördenbeteili-

gung nach § 4 Abs. 1 BauGB ebenfalls zur Beurteilung vor. Auf die Stellungnahme 

des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 18.07.2024 zu diesem Vorentwurf wird 

verwiesen. 

2. ☒ Fachliche Stellungnahme 

O.g. Bebauungsplan kann nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB vor der 1. Änderung des Flä-

chennutzungsplans abgeschlossen werden, wenn diese bereits eine in formeller und 

materieller Hinsicht planreife Entwicklungsgrundlage im Sinne von § 8 Abs. 2 BauGB 

abgibt. In diesem Fall unterliegt der Bebauungsplan nach § 10 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 8 

Abs. 3 Satz 2 BauGB der Genehmigungspflicht. Wird die Bekanntmachung der 1. Ände-

rung des Flächennutzungsplans hingegen abgewartet, ist der o.g. Bebauungsplan nur 

kommunalrechtlich gem. § 21 Abs. 3 ThürKO anzuzeigen. 

 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

1. Vor dem Hintergrund, dass der geplante Solarpark „Heinrichshall“ nach Aussage der Be-

gründung, S. 8 vorrangig den Energiebedarf des Chemiewerkes Heinrichshall decken soll, 

weshalb eine direkte Einspeisung in das Energienetz des Werkes beabsichtigt ist, wird 



Seite 4 von 6 

 

 

empfohlen, anstelle eines Bebauungsplans (als allgemeinen Angebotsplan) einen vorha-

benbezogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB aufzustellen. Der vorhabenbezogene Be-

bauungsplan ist mit Vorteilen verbunden, die hier genutzt werden sollten.  

 

So ist die Gemeinde im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans bei der Bestim-

mung der Zulässigkeit des Vorhabens nicht an die Festsetzungen nach § 9 BauGB und 

nach der BauNVO gebunden. Auch kann die Gemeinde den Vorhabenträger innerhalb ei-

ner Frist auf Grundlage des Durchführungsvertrags nach § 12 BauGB zur Realisierung des 

Vorhabens sowie zum Rückbau nach Nutzungsaufgabe der PV-Freiflächenanlage ver-

pflichten.  

 

Soweit die Realisierung des Projektes – aus welchen Gründen auch immer – scheitert, kann 

der vorhabenbezogene Bebauungsplan nach § 12 Abs. 6 BauGB in einem vereinfachten 

Verfahren entschädigungsfrei wieder aufgehoben werden. (Dies ist bei einem Angebotsbe-

bauungsplan nicht möglich.) 

 

Aus der Anlage zur Begründung vom April 2024 (Eingriffs- / Ausgleichs-Bilanz zum Vorent-

wurf), S. 5 geht hervor, dass die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

hier offensichtlich auch diskutiert wurde. Hier wird auf den Geltungsbereich des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans „Solarpark Heinrichshall“ verwiesen. 

 

2. Die Festsetzung eines Sondergebietes „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ im nordöstlichen 

Geltungsbereich sollte reduziert werden, um den nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 und 7 BauGB zu 

berücksichtigenden Belangen von Natur und Landschaft sowie denen des Landschaftsbil-

des besser entsprechen zu können. Die Ausweisung des Sondergebietes „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ im unmittelbaren Grenzbereich zum FFH-Gebiet Nr. 230 „Schluchten 

bei Gera und Bad Köstritz mit Roschützer Wald“, in dem ein Eichenmischwald mit altem 

Baumbestand und naturnahem Feldgehölz besteht, löst Konflikte zu den o.g. Belangen aus, 

die durch eine Ausklammerung der (relativ kleinen) nordöstlichen Teilfläche aus dem Son-

dergebiet, die in die o.g. naturbelassene Fläche hineinragt, vermieden werden können. 

Nach Aussage der Begründung, S. 8 f. besteht auch die Absicht, die PV-Freiflächenanlage 

vom Gehölzbestand des FFH-Gebietes abzurücken und im östlichen Plangebiet keine Be-

legung mit Solarmodulen zuzulassen.  

 

Die überbaubare Fläche sollte in einem Abstand zur Waldfläche festgesetzt werden. Die in 

der Begründung, S. 11 enthaltene Aussage, die überbaubare Fläche sei in einem Abstand 

von 5 m zum Wald festgesetzt worden, lässt sich bezüglich der im nordöstlichen Geltungs-

bereich festgesetzten südlichen Waldfläche nicht bestätigen. Zudem sollte die nordöstliche 

Teilfläche, die außerhalb der überbaubaren Fläche liegt, konsequent als Grünfläche fest-

gesetzt werden, um einen Übergang von der PV-Freiflächenanlage zum Waldgebiet sicher-

zustellen.  

 

Am Rand des südöstlichen Geltungsbereichs liegt ein hoher Baumbestand vor. Zur Berück-

sichtigung der Belange von Natur und Landschaft nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB sollte der 

Erhalt der Bäume nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB ergänzend festgesetzt und die überbau-

bare Fläche sollte in einem angemessenen Abstand zu den vorhandenen Bäumen festge-

setzt werden. 

 

Das neu geplante Sondergebiet „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ liegt im Hangbereich 

des Pöhnigsberges und ist weit einsehbar. Zur angemessenen Einbindung der Photovol-

taikanlage in die Landschaft im Sinne der nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 und § 1a Abs. 3 BauGB zu 

berücksichtigenden Belange des Landschaftsbildes sollte am westlichen Rand in Richtung 

Robener Grund die Anpflanzung einer dichten Strauchhecke nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
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BauGB festgesetzt werden. Zu prüfen wäre ergänzend eine Heckenanpflanzung am nord-

östlichen Rand des Sondergebietes.  

 

3. Nach dem Luftbild verläuft durch den Geltungsbereich eine Stromfreileitung. Diese ist nach-

richtlich nach § 9 Abs. 6 BauGB zu übernehmen, da sie zu Einschränkungen der baulichen 

Nutzbarkeit des Sondergebietes führt, die für die städtebauliche Beurteilung von Baugesu-

che zweckmäßig sind. Ein Hinweis auf die Leitung ist nicht ausreichend.  

 

In der Planzeichnung wurde auf die geplante 110 kV-Bahnstromleitung Nr. 380 hingewie-

sen. Es ist unklar, ob es sich um die bereits vorhandene Leitung handelt. Der angegebene 

Verlauf ist zu überprüfen und mit dem maßgeblichen Versorgungsträger abzustimmen. 

Nach dem Luftbild liegt der Strommast, an dem die Leitung hängt, in unmittelbarer Wald-

nähe. Die aus dem Thüringen Viewer 3/24 als Hinweis in die Planunterlage übernommene 

Waldfläche weist hier im Gegensatz dazu einen größeren Abstand zum angegebenen Ver-

lauf der Stromleitung auf. 

 

4. Die in der Planzeichnung enthaltenen Hinweise zu dem „Zaun gem. technischem Lageplan“ 

sind unklar. Die geplante Zaunanlage verläuft z.T. durch die überbaubare Fläche. Die Fest-

setzungen des Sondergebietes und der überbaubaren Fläche sollten entsprechend der Vor-

habenplanung verringert werden (s. hierzu auch Pkt. 2 oben). 

 

5. Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist das Vermeidungsgebot angemessen zu berücksichtigen. Eine 

Landschaftsbildbeeinträchtigung kann hier durch die Herausnahme des nordöstlichen Teil-

bereichs aus dem Sondergebiet vermieden werden (vgl. hierzu Pkt. 2 oben). Des Weiteren 

ist ein Eingriff in den Boden dadurch zu vermeiden, dass nur Photovoltaik-Modultische er-

laubt sind, die ohne Fundament in den Boden gerammt werden. Eine entsprechende Auf-

ständerung der Solarkollektoren ist nach Aussage der Begründung, Pkt. 2.1, S. 8 und der 

Anlage zur Begründung, S. 4 auch beabsichtigt. Die Festsetzung in Pkt. 1, wonach Solar-

Module mit und ohne Fundament zulässig sind, sollte daher überprüft werden. 

 

6. Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange des Ausgleichs zu berücksichtigen. Die in der 

Anlage zur Begründung, S. 5, Tabelle 2 enthaltene „Eingriffs- und Ausgleichsbilanz“ stellt 

keine nachvollziehbare Ermittlung des Ausgleichsbedarfs dar. Auf der Bestands- und Pla-

nungsseite wurden die im 65.750 qm großen Geltungsbereich vorhandenen und geplanten 

Nutzungen nicht nachvollziehbar wiedergegeben, sodass die ökologische Bewertung der 

Bestands- und Planungsflächen unklar ist. So wird davon ausgegangen, dass im gesamten 

Geltungsbereich im Bestand eine Ackerfläche (mit einer Bedeutungsstufe von 20) vorliegt, 

obwohl die Randbereiche auch anders genutzt werden (Fläche für Wald, Baum- und 

Strauchbestand, Grünland).  

 

Unklar ist auch die Annahme zu einer PV-Freiflächenanlage auf der Planungsseite, die aus 

einem 3.288 qm umfassenden versiegelten Flächenanteil und einem sonstigen 62.472 qm 

umfassenden Anteil, der als mesophiles Grünland (unter den PV-Modulen und zwischen 

den PV-Modulreihen) genutzt wird, besteht. Ob sich ein entsprechendes Grünland mit der 

angenommenen ökologischen Bedeutungsstufe von 25 entwickeln kann, ist nicht hinrei-

chend durch die Festsetzungen sichergestellt. So wurde insbesondere nicht geregelt, wel-

chen Mindestabstand die Modultische vom Boden aufweisen müssen, damit die darunter-

liegende Fläche ausreichend belichtet und bewässert wird. Auch wurde der Mindestabstand 

der Modulreihen nicht angegeben. (Vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 30.04.2024 – 1 MN 

161/23). 

 

Eine PV-Freiflächenanlage führt regelmäßig zu einer technogenen Überformung der Land-

schaft. Diese Beeinträchtigung ist ebenfalls nach § 1a Abs. 3 BauGB auszugleichen. Ein 
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Ausgleich kann durch eine randliche Eingrünung der geplanten Photovoltaik-Freiflächenan-

lage erfolgen (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 30.04.2024 – 1 MN 161/23). Auch wenn 

eine bauliche Vorbelastung der südlichen Teilflächen durch das angrenzende Industrie- und 

Gewerbegebiet „Heinrichshall“ vorliegt, ist hier wegen der weiten Einsehbarkeit der geplan-

ten 3,8 m hohen PV-Modulreihen im Hangbereich des Pöhnigsberges von einem Aus-

gleichsbedarf auszugehen. In der Begründung wurde bislang nicht dargelegt, wie die Land-

schaftsbildbeeinträchtigung hier ausgeglichen werden soll. Zur angemessenen Berücksich-

tigung des Ausgleichs werden entsprechende Anpflanzungsmaßnahmen, wie in Pkt. 2 oben 

vorgeschlagen, empfohlen. 





















Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  
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Baugesetzbuch (BauGB) 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsplan Solarpark Heinrichshall/ Bad Köstritz u. 1. Änderung des 

FNP für den Bereich Solarpark Heinrichshall  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Stadt Bad Köstritz beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für 

eine Freiflächen Photovoltaikanlage. Im Parallelverfahren soll der Flächennut-

zungsplan dahingehend angepasst werden.  

 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 373/8 und 373/14 in der Flur 4, 

Gemarkung Pohlitz. Vom Vorhaben wird der Ackerlandfeldblock AL50383H38 

berührt. Dieser wird von zwei landwirtschaftlichen Unternehmen bewirtschaftet. 

Pachtverträge liegen hierzu nicht vor.  

 

Bei Realisierung des o.g. Vorhabens ergehen aus agrarstruktureller Sicht fol-

gende Auflagen und Hinweise: 

 

Auflagen für die Planung: 

- Aussagen und Sicherstellungen zu einer Rückbauverpflichtung dieser 

Anlage ist in den Unterlagen beizufügen (bei Einstellung des Anlagen-

betriebs Folgenutzung „Fläche für die Landwirtschaft“) 

- Die Bauausführung (Baubeginn und Bauende) ist mit dem Bewirtschaf-

ter/ Pächter der Fläche abzustimmen. 

- Die erforderliche landwirtschaftliche Flächeninanspruchnahme sind 

dem Bewirtschafter frühzeitig anzuzeigen, um eine vorausschauende 

Planung zu gewährleisten und mögliche Sanktionen und Rückforderun-

gen von Fördermitteln zu vermeiden. 

Jegliche temporären und dauerhaften Änderungen der Flächenkulissen 
sind von den Bewirtschaftern bei den zuständigen Agrarförderzentren 
unverzüglich anzuzeigen. Vorübergehend in Anspruch genommene 
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47265/2024 

 

Jena, 
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Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 

  

 

Thüringer Landesamt für  

Landwirtschaft und  

Ländlichen Raum (TLLLR) 

 

Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624 

Leitweg-ID E-Rechnung: 

16909051-0001-89 

(https:\\xRechnung-bdr.de) 

poststelle@tlllr.thueringen.de 

www.tlllr.thueringen.de 

Naumburger Str. 98 

07743 Jena 

Telefon  +49 (361) 57 4041-000 

Telefax  +49 (361) 57 4041-390 

 



 

 

Flächen müssen bei der Beantragung zeitweilig herausgenommen werden.  
Der Antrag hat bis zum 15.05. für das entsprechende Beantragungsjahr zu erfolgen, da 

sonst Sanktionen auf die Betriebsprämien berechnet werden. Eine Absprache mit den be-

troffenen Bewirtschaftern ist unbedingt vor diesem Termin erforderlich. 

- Die Erreichbarkeit (Zuwegung) der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist jederzeit sicherzu-

stellen.  

- Während der Baumaßnahme ist zu gewährleisten, dass die angrenzenden landwirtschaft-

lichen Nutzflächen nicht für die Lagerung von Baumaterialien genutzt werden.  

- Die Flächen und Wirtschaftswege sind nach der Baumaßnahme wieder in einem ord-

nungsgemäßen Zustand zu übergeben. 

- Eine dauerhafte Pflege der Grünlandfläche zwischen den einzelnen Elementen der Pho-

tovoltaikanlage ist zu sichern.  

 

Auflagen aus Sicht des landwirtschaftlichen Bodenschutzes: 

- Der Flächenumfang der Versiegelung durch bauliche Nebenanlagen und Wegebau sind 

so gering wie möglich zu halten.  

- Grundsätzlich muss im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes die Gefahr vermieden 

werden, dass durch Anstriche etc. der Solarmodule oder Gründungen sowie der Kühl- und 

Isoliermittel der Transformatoren eine langfristige Bodenkontamination erfolgt. Beschä-

digte Module sind unverzüglich auszutauschen. 

- Auch bei möglichen Reinigungsarbeiten der PV-Anlagen ist der Eintrag von Reinigungs-

mittelrückständen in den Boden zu verhindern.  

 

Hinweise: 

- Auf Grund der unmittelbaren Nähe des geplanten Vorhabens zu angrenzenden landwirt-

schaftlichen Nutzflächen, weisen wir auf landwirtschaftliche Immissionen hin. Diese treten 

bei Maßnahmen wie Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, Düngung und Ernte auf und sind 

unvermeidbar (§ 3 Abs. 1 und 4 BImSchG). 

- Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Flächen sind einzuhalten (§ 46 ThürNRG). 

- Sollten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich werden, bitten wir Sie, das Thü-

ringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum frühzeitig zu beteiligen. Aller-

dings sollte die Vorlegung separat zur Beurteilung erfolgen (nicht in den vorgelegten Pla-

nungsunterlagen enthalten). Beachten Sie bitte, dass es nach § 15 Abs. 3 BNatSchG 

unbedingt zu vermeiden ist, hochwertige landwirtschaftliche Böden in Anspruch zu neh-

men.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 

Sachbearbeiterin 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 

 

 

   




















